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 Veröffentlicht am 20.10.1998

Index

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §9 Abs2;

Rechtssatz

Nicht nur formelle Quali4kationsnachweise vermögen den Berufsschutz zu begründen, sondern auch die in der Praxis

erworbenen und unter Beweis gestellten Fertigkeiten und Kenntnisse des Arbeitslosen.
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